
Die Kosten des Rücktrittsvertrags können in Euro über Ihr Bankkonto an folgende 
Bankverbindung überwiesen werden: Bankkontonummer NL74 RABO 325 6744 77 - SARL 
La Vallée Verte. Die Zahlung muss unserem Konto gleichzeitig mit der Anzahlung (innerhalb 
von 2 Wochen nach Vertragsabschluss) gutgeschrieben werden, andernfalls verfällt die 
Stornierungsvereinbarung automatisch. 

Wenn der Vertrag später als 7 Werktage nach dem Buchungsdatum geschlossen wird, gilt Artikel 6 
Absatz 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Hiermit garantiert SARL La Vallée Verte den vorgenannten Auftragnehmern bis zur Höhe des 
Gesamtmietpreises im Falle von: 
I. Stornierung bis einschließlich Abreisetag oder Mietbeginn: die Annullierungskosten des 
Vermieters einschließlich der bezahlten Vorauszahlung und / oder der vollständig oder teilweise 
gezahlten Miete. 
II. Verspätung von Boot, Bus, Zug oder Flugzeug bei der Abfahrt aus den Niederlanden oder 
bei Ankunft am Urlaubsziel: eine anteilige Zahlung der Miete für jeden Feiertag, die aufgrund der 
genannten Verzögerung nicht fällig ist, bis zu 3 Tagen. 
III. Kündigung mit vorzeitiger Rückgabe oder Krankenhausaufenthalt verhindert vorzeitige 
Rückgabe: Eine anteilige Rückerstattung der Miete für jede vorzeitige Rückgabe - oder aufgrund 
von Krankenhausaufenthalt verhindert vorzeitige Rückgabe - ungenutzter Urlaub bis maximal 40 
Tage. 

Die Vereinbarung wird auch zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (sofern beigefügt) 
getroffen: 

STORNIERUNGSVEREINBARUNG 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Artikel 1 Deckung 
A. STORNIERUNG. 
Das umgekehrte Recht auf Erstattung der Rücktrittskosten besteht nur, wenn der Mietvertrag 
aufgrund eines der folgenden unsicheren Ereignisse gekündigt werden muss: 
1. Tod, schwere Krankheit oder schwerer Unfall des Auftragnehmers; 
2. Tod, schwere Krankheit oder schwerer Unfall von nicht mitreisenden Familienmitgliedern 1. oder 
2. Grades oder Mitbewohnern des Auftragnehmers; 
3. Sachschäden an Eigentum, die durch Feuer, Explosion, Blitzeinschlag, Einbruch, Sturm oder 
Überschwemmung verursacht werden und das Eigentum des Auftragnehmers oder des 
Unternehmens betreffen, in dem er tätig ist, und dessen Anwesenheit zum Zeitpunkt der Mietzeit 
dringend erforderlich macht; 
4. unfreiwillige Arbeitslosigkeit des Auftragnehmers infolge einer vollständigen oder teilweisen 
Schließung des Unternehmens, wenn der Auftragnehmer angestellt ist; 
5. Die Vertragspartei, die aufgrund eines früheren Arbeitsverhältnisses nach einem 
Sozialversicherungsgesetz von einer unfreiwilligen Arbeitslosigkeit profitiert, akzeptiert auf 
unbestimmte Zeit oder für mindestens ein Jahr eine Beschäftigung von mindestens 20 
Arbeitsstunden pro Woche Anwesenheit zum Zeitpunkt des Mietzeitraums, um diese 
Beschäftigung abzuschließen; 
6. unerwarteter Anruf des Auftragnehmers nach einer Abschlussprüfung für eine erneute Prüfung, 
die zum Zeitpunkt des Mietzeitraums die einzige Option ist; 
7. unerwarteter Anruf des Auftragnehmers zur ersten oder wiederholten Ausübung des 
Militärdienstes; 
8. Der Vertragspartner erhält unerwartet ein Mietobjekt, dessen Miete 30 Tage vor Mietbeginn bis 
einschließlich des letzten Tages des Mietzeitraums beginnt. 
9. Verlust der privaten Transportmittel, die vom Auftragnehmer für die Reise verwendet werden 
sollen: durch Diebstahl, Feuer, Explosion oder äußere Unannehmlichkeiten innerhalb von 30 Tagen 
vor dem geplanten Ankunftstag am Bestimmungsort. 



B. Im Falle einer Stornierung durch nur einen der Vertragspartner wird keine Erstattung / 
Rückerstattung des Mietpreises gewährt, wenn einer der anderen Vertragspartner weiterhin das 
gemietete Objekt in Anspruch nimmt. 

C. ABREISE ODER ANREISE VERZÖGERUNG. 
Bei Verspätung von Boot, Bus, Zug oder Flugzeug bei Abreise aus den Niederlanden oder bei 
Ankunft am Urlaubsort aus Gründen, die außerhalb des Einflussbereichs des Auftragnehmers, der 
Reise- oder Transportorganisation liegen, besteht Anspruch auf Ersatz der in der Rückseite 
angegebenen Miete die ungenutzten Urlaubstage mit der Maßgabe, dass bei Verspätungen von 8 
bis 20 Stunden 1 Tag, 20 bis 32 Stunden 2 Tagen und länger 3 Tagen erstattet wird; Dies gilt nur 
für Reisen / Anmietungen, die länger als 3 Tage dauern. 

D. UNTERBRECHUNG. 
Ein Anspruch auf Erstattung wegen verspäteter Kündigung besteht nur dann, wenn die Reise oder 
der Aufenthalt infolge eines der unter A unter 1 bis 8 genannten Ereignisse vorzeitig beendet wird. 
Bei einer vorzeitigen Rückkehr, die durch die Krankenhausaufnahme verhindert wird, fallen die 
Eintrittstage Mietdauer als ungenutzte Ferientage, jedoch ausschließlich für die Vertragspartner der 
Familie der Betroffenen. Bei einem Krankenhausaufenthalt durch nur einen der Vertragspartner 
wird keine Erstattung / Rückerstattung der Miete gewährt, wenn einer der anderen Vertragspartner 
das Mietobjekt weiter nutzt. 

Unter den in II. und III. Bei der anteiligen Vergütung handelt es sich um eine Entschädigung im 
Verhältnis zur Anzahl der ungenutzten Tage bis zur Gesamtzahl der Miettage, wie auf der Rückseite 
angegeben. 
Etwaige Rückerstattungen seitens des Hotels, der Reise- / Transportorganisation oder des 
Vermieters werden von der unter I. und / oder III zu zahlenden Erstattung abgezogen. 

Artikel 2 VERSICHERUNG DES BETRAGES 
Die Versicherungssumme (Miete) muss zum vollen Preis des Mietvertrages festgesetzt werden, 
jedoch mit folgenden Höchstbeträgen: 2000 € pro Person und 4 000 € pro Vertrag. 

Artikel 3 Beginn und Ende des Abkommens 
Die Vereinbarung beginnt mit der Bezahlung der Kosten mit der Ausstellung dieser Vereinbarung 
und endet mit dem auf der Rückseite angegebenen Ablaufdatum der Vereinbarung. 

Artikel 4 Kostenerstattung 
Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kosten dieses Vertrages, es sei denn, der 
Leasinggeber wird vom Leasinggeber gekündigt. 

Artikel 5 VERPFLICHTUNGEN 
Auftragnehmer oder Stakeholder sind verpflichtet: 
1. alles Mögliche tun, um den Schaden zu verhindern, zu reduzieren oder zu begrenzen; 
2. sofortige medizinische Hilfe bei einem Unfall oder einer Krankheit zu fordern, alle Vorschriften 
des behandelnden Arztes strikt zu befolgen und alles zu unterlassen, was die Genesung fördern 
könnte; 
3. La Vallée Verte mit der erforderlichen Vernunft zu versehen und wahrheitsgemäß zu informieren; 
4. La Vallée Verte telefonisch oder schriftlich über die Stornierung zu informieren, jedoch innerhalb 
von 3 x 24 Stunden (außer an Sonn- und Feiertagen); 
5. Ereignisse, aus denen La Vallée Verte eine Schadensersatzpflicht entstehen kann, müssen dem 
La Vallée Verte so bald wie möglich, spätestens jedoch 1 Monat nach der Veranstaltung, mit einer 
möglichst vollständigen Beschreibung der Veranstaltung mitgeteilt werden, es sei denn 
nachweisen, dass eine Benachrichtigung innerhalb der gesetzten Frist nicht vernünftigerweise 
möglich war. In jedem Fall muss die Mitteilung innerhalb von höchstens 6 Monaten nach der 
Veranstaltung erfolgen; 



6. La Vallée Verte so bald wie möglich an die vollständig ausgefüllte und unterschriebene 
Schadensbestätigung zurückzusenden; 
7. La Vallée Verte, um ihre Fragen so schnell und wahrheitsgetreu wie möglich zu beantworten 
Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. 
8. die Umstände, die zu einem Antrag an La Vallée Verte auf Entschädigung führen. Der 
Originalbeleg muss bei La Vallée Verte eingereicht werden. 
9. Übertragen Sie den Schadensersatzanspruch gegebenenfalls bis zur Höhe des von La Vallée 
Verte schriftlich erhaltenen Schadensersatzanspruches an La Vallée Verte. 

Artikel 6 Ausschlüsse 
1. Von der Vereinbarung sind die Folgen von Ereignissen ausgeschlossen: 
a) die direkt oder indirekt mit Krieg und / oder Bürgerkrieg zusammenhängen oder durch ihn 
verursacht werden. Im Falle eines Krieges und / oder Bürgerkrieges vor Ort und zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung ist La Vallée Verte nicht zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet, es sei denn, 
der Anspruchsberechtigte weist nach, dass der Schaden nicht damit zusammenhängt; 
b. die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Teilnahme des Auftragnehmers stehen 
oder von ihm verursacht werden oder wissentlich und willentlich an Streiks, Streiks, Aufständen, 
Aufständen oder terroristischen Handlungen teilnehmen; 
c. verursacht durch, mit oder infolge von Kernreaktionen und / oder terroristischen Handlungen, 
unabhängig davon, wie und wo die Reaktion / Handlung entstanden ist. 

2. Wird der Vertrag nicht innerhalb von 7 Werktagen nach dem Buchungsdatum des Mietvertrages 
geschlossen, sind die Folgen von Ereignissen, die mit Krankheiten und / oder Abweichungen 
zusammenhängen, die vor dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestanden haben, oder 
verursachte Reklamationen ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn aufgrund der 
genannten Krankheiten und / oder Anomalien in den letzten 3 Monaten vor dem Datum der 
Vertragsausgabe keine (para-) medizinische Behandlung, Forschung oder Einnahme von 
Arzneimitteln stattgefunden hat. 

3. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung: 
a. wenn der Auftragnehmer oder die an der Erstattung beteiligte Partei bei der Erfüllung einer 
Verpflichtung aus diesem Vertrag fahrlässig ist; 
b. wenn der Auftragnehmer oder die an der Erstattung beteiligte Person eine falsche Darstellung 
gemacht oder eine falsche Erklärung abgegeben haben; 
c. wenn es nicht innerhalb eines Jahres nach Fälligkeit geltend gemacht wird. 

Artikel 7 ADRESSE 
Mitteilungen von La Vallée Verte an den Vertragspartner sind rechtsgültig an der zuletzt bei La 
Vallée Verte bekannten Adresse oder an der Adresse der Person, durch deren Vermittlung dieser 
Vertrag geschlossen wurde. 

Artikel 8 ABLAUFFRIST 
Wenn La Vallée Verte zu einer Forderung des Auftragnehmers oder einer interessierten Partei 
endgültig Stellung genommen hat, entweder durch Ablehnung oder durch ein Angebot zur 
endgültigen Abrechnung, verfällt diese innerhalb von 6 Monaten ab dem Tag, an dem La Vallée 
Verte schickte den Brief mit dieser endgültigen Position in Bezug auf das Ereignis, auf das sich die 
Klage gestützt hatte, in Bezug auf das Vallée Verte. 

Artikel 9 Streitfälle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag unterliegen dem Urteil des zuständigen Gerichts in Arnhem (die 
Niederlande). Auf diese Vereinbarung ist ausschließlich niederländisches Recht anwendbar.


